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Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 91 SGB V vom 18. Juli 2019 
hier: Änderung der Verfahrensordnung (VerfO) und Geschäftsordnung (GO): 

Erweiterung der Mitberatungsrechte der Länder aufgrund der Änderungen in 
§ 92 Absatz 7e SGB V 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der von Ihnen gemäß § 91 Absatz 4 Satz 2 SGB V vorgelegte o.a. Beschluss vom 18. Juli 2019 über 

eine Änderung der Verfahrensordnung und der Geschäftsordnung wird genehmigt.  

 

Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

 

1. Im Änderungsbefehl zu Ziffer I Nummer 1 Buchstabe a muss es statt „werde“ richtig heißen: 

„werden“. 

 

2. Der Änderungsbefehl in Ziffer I Nummer 2 Buchstabe a dürfte ebenfalls eine offenbare 

Unrichtigkeit enthalten. Statt „soweit diese Richtlinien und Beschlüsse für die 

Krankenhausplanung von Bedeutung sind.“ muss es richtig heißen „,soweit diese Richtlinien 

und Beschlüsse für die Krankenhausplanung von Bedeutung sind“.  

 

Um eine entsprechende Korrektur dieser offenbaren Unrichtigkeiten vor Veröffentlichung des 

Beschlusses im Bundesanzeiger wird gebeten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Dr. Josephine Tautz 
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